
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Präambel 

Der Stadtrat der Stadt Dingelstädt hat aufgrund des 
§ 19 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung  
- ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 06.03.2013 (GVBl. Nr. 2, S. 58) 
sowie des § 83 Abs. 1 der Thüringer Bauordnung 
(ThürBO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 16. März 2004 (GVBl. Nr. 8, S. 349) in seiner 
Sitzung am 21. Mai 2013 folgende Satzung 
beschlossen: 

Neufassung der Satzung der Stadt Dingelstädt 
über die Gestaltung baulicher Anlagen in der 

Altstadt 

Gestaltungssatzung 
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§ 1
Räumlicher Geltungsbereich

(1) Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung um-
fasst das Gebiet der Altstadt.
Er ist in dem als Anlage beigefügten Plan durch eine 
unterbrochene Linie umgrenzt.
Maßgeblich ist die Innenkante der Begrenzungsli-  
nie.

 Der Plan ist Bestandteil dieser Satzung.

(2) Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung ist 
auch als besonders schutzwürdiges Teilgebiet der 
Stadt Dingelstädt festgelegt.
Die Festlegung erfolgt zum Schutz des durch Ge-
staltungsmittel der Renaissance, des Barock, des 
Klassizismus, der Gründerzeit, des Jugendstil und 
des Funktionalismus geprägten Erscheinungsbildes 
von Straßen, Gassen und Plätzen, wegen seiner ge-
schichtlichen und städtebaulichen Bedeutung und 
wegen seiner besonders erhaltenswerten bauhisto-
rischen Strukturen.

(3)	 Die	graischen	Darstellungen	sind	Bestandteil	dieser	
Satzung.

§ 2
Sachlicher Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt für alle Grundstücke, baulichen 
Anlagen und sonstigen Anlagen, für die Festsetzun-
gen in dieser Satzung getroffen sind.

(2) Diese Satzung gilt für alle nach der Thüringer Bau-
ordnung genehmigungsbedürftigen und genehmi-
gungsfreien Vorhaben, soweit diese die Grundstü-
cke, baulichen Anlagen und sonstige Anlagen nach 
Absatz 1 betreffen.

 
DER GELTUNGSBEREICH DER GESTALTUNGSSATZUNG WIRD WIE FOLGT 
BEGRENZT:
IM NORDEN
VERLÄUFT DIE GRENZE ENTLANG DER NORDSEITE DER HEILIGENSTÄD-
TER STRASSE BIS ZUR BAHNHOFSTRASSE 1 UND ANSCHLIESSEND 
WEITER NACH NORDEN, WESTLICH DER GRUNDSTÜCKE BAHNHOF-
STRASSE 1-13. NÖRDLICH DES GRUNDSTÜCKES BAHNHOFSTRASSE 13 
SCHWENKT DIE GRENZE NACH SÜDOSTEN AUF DIE BAHNHOFSTRASSE 
UND VON DORT NACH NORDEN BIS ZUR POSTSTRASSE. ENTLANG DER 
POSTSTRASSE, DER SILBERHÄUSER STRASSE UND DES RASENWEGES 
BIS ZUM GRUNDSTÜCK RASENWEG 2 VERLÄUFT DIE GRENZE NACH 
OSTEN.

IM OSTEN
VERLÄUFT DIE GRENZE WESTLICH DER GRUNDSTÜCKE RASENWEG 1-14 
UND DES FLURSTÜCKS NR. 33 ÖSTLICH DES RASENWEGS ZUR GARTEN-
STRASSE:

IM SÜDEN
VERLÄUFT DIE GRENZE ENTLANG DER GARTENSTRASSE BIS ZUR MÜHL-
HÄUSER STRASSE UND WEITER ENTLANG DER STRASSE HINTER DEN 
HÖFEN.

IM WESTEN
VERLÄUFT DIE GRENZE WESTLICH DES ALTEN FRIEDHOFS BIS ZUM 
RIETHSTIEG UND WEITER AM RIETHSTIEG ENTLANG NACH WESTEN BIS 
ZUM GRUNDSTÜCK RIETHSTIEG 28. DORT SCHWENKT SIE NACH NORDEN 
AB BIS ZUR GRENZE DES FLURSTÜCKES 532 UND FOLGT DIESER NACH 
WESTEN BIS AN DIE ÖSTLICHEN GRUNDSTÜCKSGRENZEN DER THEO-
DOR-VON-HAGEN-STRASSE 13-21. SIE VERLÄUFT WEITER NACH WESTEN 
BIS ZUR THEODOR-VON-HAGEN-STRASSE, UMFASST DAS FLURSTÜCK 
520 UND FOLGT DEN ÖSTLICHEN GRUNDSTÜCKSGRENZEN THEODOR-
VON-HAGEN-STRASSE 1-11 UND HEILIGENSTÄDTER STRASSE 23. 
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BESTAND EINER ÜBER MEHRERE JAHRHUNDERTE 
ENTSTANDENEN GEBÄUDEZEILE. DIE PARZELLEN-
STRUKTUR IST AN DEN EINZELHÄUSERN ABZULE-
SEN.

WERDEN MEHRERE GRUNDSTÜCKE MIT EINEM 
GEBÄUDE BEBAUT, BESTEHT DIE GEFAHR, DASS 
DIE DAS ERSCHEINUNGSBILD DER STRASSE 
PRÄGENDE KLEINTEILIGKEIT VERLORENGEHT.
DIE URSPRÜNGLICHE PARZELLENTEILUNG WIRD 
IN DER BAUKÖRPER- UND FASSADENGLIEDERUNG 
NICHT SICHTBAR.

DER WECHSEL DER FIRSTRICHTUNG INNERHALB 
EINER GEBÄUDEZEILE STÖRT DIE HARMONIE.
EIN WECHSEL DER FIRSTRICHTUNG IST DESHALB 

UNZULÄSSIG.

DIE ERRICHTUNG EINENS NEUBAUS AUF  
MEHREREN GRUNDSTÜCKEN BEDARF EINER 
DEUTLICHEN GLIEDERUNG. 
DIE FASSADE MUSS IN GEBÄUDEABSCHNITTE 
UNTERTEILT SEIN. 

BILD 1

BILD 2

BILD 3

BILD 4

§ 3
Baukörper

(1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Satzung 
vorhandene Parzellenteilung muss durch die Ge-
bäude- und Fassadenstruktur ablesbar sein (Bild 1 
und 4). Benachbarte Gebäude müssen sich mindes-
tens durch zwei der folgenden Gestaltungsmerkmale 
unterscheiden:

 - Gebäudebreite
 - Traufhöhe
 - Fassadengliederung
 - Farbgestaltung.

Bei zusammenhängender Neubebauung mehrerer 
benachbarter Grundstücke ist die zum Zeitpunkt des 
Satzungserlasses vorhandene Parzellenteilung in 
der Fassadenstruktur ablesbar zu machen. Solche 
Baukörper sind entsprechend der ehemaligen 
Parzellenteilung vertikal in unterschiedlich breite 
Gebäudeabschnitte mit Variation von Traufhöhen, 
Fassadengliederung und Farbgestaltung zu struktu-
rieren (Bild 1 und 4).

(2) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Satzung 
bestehende Firstrichtung ist beizubehalten bzw. wie-
derherzustellen.
Bei Bebauung unbebauter Grundstücke ist die First-
richtung der benachbarten Gebäude aufzunehmen 
(Bild 1, 3 und 4). 
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DAS SATTELDACH MIT EINER 
NEIGUNG VON 35°- 50°
AN STRASSENECKEN MUSS DAS 
DACH UM DIE ECKE GEFÜHRT 
WERDEN.

DAS MANSARDDACH 
DACHNEIGUNG DES OBERDA-
CHES 15°- 30°
DACHNEIGUNG DES UNTERDA-
CHES 60°- 75°

DACHDRAUFSICHT AN 
GEBÄUDEECKEN

DACHFORMEN IM 
SCHNITT

DER HÖHENUNTERSCHIED 
VON TRAUF- UND FIRSTHÖ-
HEN DARF NICHT GRÖSSER 
ALS 20-150 CM SEIN.
ZWISCHEN DEN TRAUFEN 
VON ZWEI BENACHBARTEN 
GEBÄUDEN SIND TRAUF- 
UND FIRSTHÖHEN AUSZU-
MITTELN, AUCH WENN DER 
H Ö H E N U N T E R S C H I E D 
GRÖSSER ALS 150 CM 
WIRD.

BILD 8

ZULÄSSIG

BILD 9

ZULÄSSIG

BILD 10

UNZULÄSSIG

BILD 11

ZULÄSSIG

ORTGANG MIT WINDBRETT AUS HOLZ UND ZINKBLECHABDE-
CKUNG. EINE VERKLEIDUNG MIT SCHIEFER IST MÖGLICH

ORTGANG MIT ZAHNLEISTEN

TRAUFE MIT DACHKASTEN-
AUSBILDUNG

0,4 M

0,4 M
3 M

0,2-1,5 M

0,2-1,5 M

35°- 50°

15°-30°

60°-75°

1,5 M

0,2 bis
0,3 m

1,5 M

3 M

SATTELDACH MANSARDDACH

BILD 5

BILD 6

BILD 7

BILD 12

BILD 13

§ 4
Dächer

(1) Zulässig sind Sattel- und Mansarddächer. Die Dach-
neigung von Satteldächern muss mindestens 35 ° 
und darf maximal 50 ° betragen.
Die Dachneigung der unteren Ebene von  Mansard-
dächern  muss  mindestens 60 ° und darf maximal 
75 °, die der oberen Ebene mindestens 15 ° und 
maximal 30 ° betragen (Bild 5 und 6). 

(2) In rückwärtigen Hofbereichen sind außerdem Walm-, 
Pult- und Flachdächer zulässig.

(3) Als Dacheindeckungsmaterial für Sattel- und Man-
sarddächer einschließlich der Dachaufbauten sind 
nur gebrannte Tonziegel in einem unglasierten Rot-
ton oder Platten aus Naturschiefer zulässig.

(4) Trauf- und Firsthöhen benachbarter Dächer müssen 
sich um mindestens 20 cm und dürfen sich um maxi-
mal 150 cm unterscheiden (Bild 7 bis 11). 

 
(5) Die Firsthöhe von hofseitigen Anbauten und Neben-

gebäuden muss mindestens 30 cm unter der First-
höhe des Hauptgebäudes liegen.

(6) Dachtraufen sind als Dachkästen mit einer Tiefe 
von mindestens 20 cm bis maximal 30 cm und einer 
Höhe von mindestens 20 cm und bis maximal 30 cm 
auszubilden (Bild 14).

(7) Ortgänge an Gebäudegiebeln sind mit Zahnleisten 
oder blechabgedeckten Windbrettern auszuführen. 
Die Windbretter können mit Naturschiefer verkleidet 
werden (Bild 12 und 13). 

0,2 bis
0,3 m

BILD 14
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BILD 15

TYPISCHE GAUPENFORMEN IN ALTSTÄDTEN.
DER OBERE ABSCHLUSS BERUHT BEI ALLEN VARIANTEN AUF DEM 
KLASSISCHEN GIEBELDREIECK DER GRIECHISCHEN ANTIKE.
DAS PROFILIERTE HAUPTGESIMS TRÄGT DAS DREIECK AUS SCHRÄG-
GESIMSEN. DAS HAUPTGESIMS KANN AUCH GEKRÖPFT SEIN ODER 
BEI RUNDBOGENFENSTERN GANZ FEHLEN.
ES GIBT RUNDE ODER GESCHWUNGENE ABSCHLÜSSE IN ANLEH-
NUNG AN DEN GRIECHISCHEN TYMPANON, WIE ES IM BAROCK IN 
MODE WAR. 

DIE SATTELDACHGAUPE MIT EINEM FENSTER DARF MAXIMAL 1,3 M 
BREIT UND 1,6 M HOCH BIS ZUR TRAUFE SEIN. 
DIE VORDERKANTE MUSS GEGENÜBER DER AUFGEHENDEN FAS-
SADE UM 0,5 M ZURÜCKSPRINGEN.
DER FIRST DER GAUPE BINDET 0,3 M UNTER DEM HAUPTFIRST EIN.

DIE SCHLEPPGAUPE IST URSPRÜNGLICH IN DER RENAISSANCE FÜR 
FLACHE LICHTSCHLITZE  ERRICHTET WORDEN.
ERST IM 20. JAHRHUNDERT KAM SIE WIEDER HÄUFIGER ZUM EIN-
SATZ. 
AUCH FÜR SCHLEPPGAUPEN GELTEN DIE MASSE WIE BEI DEN 
SATTELDACHGAUPEN.

DIE ANORDNUNG DER GAUPEN UND ZWERCHHÄUSER 
SOWIE IHRE GESAMTLÄNGE IM VERHÄLTNIS ZUR GESAMT-
BREITE DES HAUSES BEEINFLUSSEN DAS STADTBILD 
ERHEBLICH.
DESHALB WIRD DIE MAXIMALE GAUPENLÄNGE AUF DIE 
HALBE HAUSBREITE BESCHRÄNKT.

MIN 0,3 M

AB 35°

MIN 0,5 M

MAX
1,3 M

MAX
1,6 M

MAX
1,6 M

MAX
1,3 M

MIN 0,5 M

MIN 0,3 M

A A B

L

A A
1,25

m
1,25
 m 1,25 m 1,25 m1/2 L

L

BILD 16

BILD 17

BILD 18

§ 5
Dachaufbauten

(1) Dachaufbauten sind straßenseitig nur als Sattel-
dach- oder Schleppgaupen sowie als Zwerchhäuser 
bei Dachneigungen ab 35 ° zulässig (Bild 15 bis 
17). 

(2) Gegenüber der aufgehenden Fassade sind Gaupen 
mindestens um 50 cm zurückzusetzen.
Der Abstand zwischen dem oberen Ansatz der 
Gaupe und dem First des Gebäudes muss mindes-
tens 30 cm betragen (Bild 16 und 17). 

(3) Zulässig sind einfenstrige Gaupen mit einer Breite 
von maximal 1,3 m und zweifenstrige Gaupen mit 
einer Breite von maximal 2,3 m.
Die an der Vorderfront der Gaupe gemessene Trauf-
höhe darf maximal 1,6 m betragen (Bild 16 und 17). 

(4) Die Gesamtbreite von Dachgaupen und Zwerchhäu-
sern darf 1/2 der zugehörigen Dachlänge nicht über-
schreiten.
Die Breite von einzeln stehenden Zwerchhäusern 
ohne zusätzliche Dachgaupen darf maximal 1/2 der 
zugehörigen Dachlänge betragen (Bild 18). 

(5) Der Abstand von Dachgaupen und Zwerchgiebeln 
untereinander muss mindestens der Breite einer ein-
fenstrigen Gaupe entsprechen.
Der Abstand von Dachgaupen und Zwerchhäusern 
zu den Giebelwänden des Hauses muss mindestens 
1,25 m betragen (Bild 18). 

(6)	 Seitenlächen	von	Dachgaupen	und	Zwerchhäusern	
sind zu verputzen oder mit Holz, mit Dachziegeln 
(Biberschwanzform) oder mit Naturschiefer zu ver-
kleiden. Der Verputz ist farblich wie die Hauptfas-
sade zu gestalten.

 
(7) Die Ansichtsfront von Dachgaupen und Zwerchhäu-

sern ist zu verputzen oder mit Holz zu verkleiden und 
bei Verputz farblich wie die Hauptfassade zu gestal-
ten.

(8) Dachüberstände an Ortgängen und Traufen von 
Dachgaupen und Zwerchhäusern dürfen maximal 15 
cm tief und 15 cm hoch sein.

(9) Ortgänge von Gaupen und Zwerchhäusern sind mit 
Zahnleisten oder blechabgedeckten Windbrettern 
auszuführen. Die Windbretter können mit Natur-
schiefer verkleidet werden (Bild 19 und 20).

(10) Die Giebeldreiecke von Satteldachgaupen und 
Zwerchhäusern	 sind	 mit	 proilierten	 Schräg-	 und	
Horizontalgesimsen zu betonen (Bild 19 und 20). 
Bei der Anwendung von Rund- oder Stichbogenfens-
tern können Horizontalgesimse auch unterbrochen 
sein (Bild 15). 
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BILD 19

DETAILDARSTELLUNG EINER SATTELDACHGAUPE MIT WINDBRETTAUS-
FÜHRUNG DES GIEBELDREIECKS.
HAUPTGESIMS UND SCHRÄGGESIMSE ERHALTEN ZUSÄTZLICHE PRO-
FILE, DIE DER GAUPE EINEN EINPRÄGSAMEN AUSDRUCK VERLEIHEN.

BILD 20

DETAILDARSTELLUNG EINER SATTELDACHGAUPE MIT ZAHNLEISTEN-
AUSBILDUNG DES ORTGANGES.

                   (11) Auf Dächern von Neubauten sind Satteldach-, Flach-
dach-	 und	 Rundbogengaupen	 zulässig.	 Seitenlä-
chen, Vorderfronten und Dächer von Dachaufbauten 
dürfen mit Blech verkleidet oder verglast werden.

(12)	 Dachlächenfenster	 und	 Oberlichter	 sind	 nur	 an	
hofseitigen Dächern zulässig.

(13) Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen sind mit 
den Öffnungsachsen der Fassade in Übereinstim-
mung zu bringen.

(14) Dacheinschnitte für Balkone, Loggien und Terrassen 
sind nur an hofseitigen Dächern zulässig. 

(15) Schornsteine sind in Firstnähe aus dem Dach zu 
führen. Sie sind in verfugtem Sichtmauerwerk aus-
zuführen.

(16) Dachaufbauten wie Aufzugsanlagen, Rundfunk- und 
Fernsehempfangsanlagen oder Satellitenantennen 
sind nur hofseitig anzubringen.

(17) Windkraftanlagen sind nur hofseitig anzubringen, so 
dass sie von öffentlichen Verkehrsräumen aus nicht 
sichtbar sind.

 Der Außendurchmesser des Rotors darf maximal 
1,5 m, die Tiefe des Diffusors maximal 0,8 m und die 
Gesamthöhe der Anlage maximal 2 m betragen. 
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HORIZONTALE GLIEDERUNG 
DER FASSADE IN:

DACHZONE DIE VON DER 
HAUPTFASSADE MIT DEM 
HAUPTGESIMS ODER DEM   
DACHKASTEN ABGEGRENZT 
WIRD

HAUPTFASSADE MIT IHRER 
FENSTERGLIEDERUNG

SOCKEL ODER SOCKELGE-
SCHOSS

BILD 21

VERTIKAL WERDEN FASSADEN DURCH ACHSEN AUS FENSTERN 
UND FENSTERGRUPPEN GEGLIEDERT.
MÖGLICH SIND GLEICHMÄSSIGE REIHUNG, REGELMÄSSIGER UND 
UNREGELMÄSSIGER RHYTHMUS AUS EINZELFENSTERN UND FEN-
STERGRUPPEN SOWIE DIE SYMMETRISCHE GLIEDERUNG.
ES KOMMT DARAUF AN, DASS FENSTER UND FENSTERGRUPPEN 
ALLER GESCHOSSE ACHSIALEN BEZUG ZUEINANDER HABEN. AUCH 
DIE GAUPEN MÜSSEN DIESE ACHSEN AUFNEHMEN. BEI EINEM 
UNREGELMÄSSIGEN FENSTERRHYTHMUS IST EINE GLEICHMÄS-
SIGE VERTEILUNG DER GAUPEN AUF DER DACHFLÄCHE VORZU-
NEHMEN.

AUCH TÜREN, TORE UND SCHAUFERSTER MÜSSEN ACHSIAL BEZUG 
AUF DIE FENSTER UND FENSTERGRUPPEN NEHMEN.

BILD 22

GLEICHMÄSSIGE REIHUNG DER 
FENSTER
DIE FASSADE WIRKT RUHIG.

BILD 23

UNREGELMÄSSIGER RYTHMUS 
AUS EINZELFENSTERN UND VER-
SCHIEDENEN FENSTERGRUPPEN.
BETONTE HORIZONTALGLIEDER- 
UNG DURCH AUSBILDUNG EINES 
SOCKELGESCHOSSES.
DIE FASSADE WIRKT SPANNUNGS-
VOLL.

BILD 24

VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN DES REGELMÄSSIGEN FENSTER-
RHYTHMUS, DER AUS UNTERSCHIEDLICHEN FENSTERGRUPPIE-
RUNGEN GEBILDET WIRD.
DIE EINZELNEN FENSTERGRUPPEN WERDEN ZUSÄTZLICH MIT 
GEWÄNDEN ODER BEKLEIDUNGEN ZUSAMMENGEFASST.

§ 6
Fassaden

(1) Fassaden müssen ein klar ablesbares Gliederungs-
prinzip aufweisen. Dazu gehört die horizontale 
Gliederung in Sockel oder Sockelgeschoss, Haupt-
wandscheibe und Hauptgesims sowie die vertikale 
Gliederung durch Achsen aus Fenster-, Tür- und 
Toröffnungen, die mit Einzelformaten oder Gruppen 
aus Formaten eine einfache Reihung, einen regel-
mäßigen oder unregelmäßigen Rhythmus erzeugen. 
Innerhalb eines Geschosses sind Fenster im glei-
chen Format, in gleicher Größe, in einheitlicher Höhe 
und mit gleicher Untergliederung auszuführen. Zur 
Betonung besonderer Achsen oder anderer Gebäu-
deelemente können andere Formate zugelassen 
werden (Bild 21 bis 24).

(2) Fassaden sind mit einem Hauptgesims oder Dach-
kasten zu gliedern.
Weitere Gliederungselemente wie Faschen, Fens-
terbekleidungen, Gurtgesimse, Lisenen, Brüstungs-
spiegel, Fensterüberdachungen als Architrav oder 
Tympanon sind zulässig (Bild 25 und 27). 

(3) An Fassaden vorhandene Gliederungselemente 
wie Gesimse, Fensterbekleidungen, Fensterüber-
dachungen, Lisenen, Brüstungsspiegel und Ver-
zierungen sind zu erhalten oder gegebenenfalls 
instandzusetzen (Bild 25 und 27). 

(4) Sockel müssen mindestens 30 cm hoch sein und 
sich	 deutlich	 gegenüber	 der	 Fassadenläche	 pla-
stisch absetzen.
Sockellächen	 sind	 aus	 rauhem,	 ungeschliffenem	
Muschelkalk, anderem Natursteinmaterial oder aus 
glatt ausgeriebenem Putz ohne Strukturen zu gestal-
ten.

 Die Oberkante der Sockellinie muss waagerecht 
sein. Das trifft nicht bei Sockeln von Fachwerkhäu-
sern zu, die über gebogene Schwellhölzer verfügen. 
Hier richtet sich die Sockellinie nach dem Bestand. 

(5) Sockelgeschosse müssen sich deutlich gegenüber 
der	Hauptfassadenläche	plastisch	absetzen.
Oberlächen	 von	 Sockelgeschossen	 sind	 aus	 rau-
hem, ungeschliffenem Naturstein mit einer Quader-
struktur oder aus glatt ausgeriebenem Putz ohne 
Strukturen mit oder ohne Rustica Gliederung zu 
gestalten.
Nur Keller- und Erdgeschoss dürfen als Sockelge-
schosse gestalterisch hervorgehoben werden (Bild 
23).

(6)	 Außenwandlächen	 der	 Hauptfassade	 sind	 minera-
lisch, glatt ausgerieben oder gleichmäßig feinkörnig 
ohne Zusatzstrukturen zu verputzen. Die Körnung 
darf maximal 3 mm betragen.

 Fassaden können auch mit Naturschiefer verkleidet 
werden. Nachträglich verkleidetes Sichtfachwerk 
kann freigelegt werden, wenn die typischen Merk-
male wie geschnitzte Balkenlagen und –köpfe vor-
handen sind. 

(7) Gliederungselemente wie Gesimse, Fensterbe-
kleidungen, Fensterüberdachungen, Lisenen, Brü-
stungsspiegel und Verzierungen sind aus Naturstein, 
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FENSTER WERDEN DURCH PLASTISCH HERVORTRETENDE UMRAH-
MUNGEN GEGENÜBER DER FASSADE HERVORGEHOBEN.
URSPRÜNGLICH WAREN SIE AUS PROFILIERTEM NATURSTEIN. SEIT 
DEM BAROCK ZOG MAN SIE IN PUTZ ODER FERTIGTE SIE AUS 
HOLZ.
SIE SIND TRADITIONELL MINDESTENS 12 CM BREIT, VERFÜGEN 
ÜBER EINE AUSSEN UMLAUFENDE PROFILLEISTE UND HABEN 
UNTER DEM FENSTERBRETT EINEN UNTERSCHLAG.
DIE FENSTERBRETTER STEHEN SEITLICH 3-5 CM ÜBER.

ERHALTENSWERTE HAUSMARKEN GEBEN AUFSCHLUSS 
ÜBER DIE GESCHICHTE IHRER HÄUSER.

PROFILIERTER DACHKASTEN ALS 
HAUPTGESIMS

EINFACHE FENSTERBEKLEIDUNGEN 
AUS HOLZ MIT AUSSEN UMLAUFENDEN 
PROFILLEISTEN.
DIE FENSTERBRETTER STEHEN SEIT-
LICH ÜBER

FENSTERÜBERDACHUNGEN ALS 
GIEBELDREIECKE,DEM ANTIKEN TYM-
PANON NACHEMPFUNDEN

LISENEN AUS HOLZ ZUR EINRAHMUNG 
DER FASSADE

PROFILIERTES GESIMS

FENSTERÜBERDACHUNG ALS PROFI-
LIERTES GESIMS, DEM ANTIKEN ARCHI-
TRAV NACHEMPFUNDEN

DOPPELGESIMS MIT DAZWISCHENLIE-
GENDEN BRÜSTUNGSSPIEGELN

GEBÄUDESOCKEL MIT GESIMSBRETT 
ALS OBEREM ABSCHLUSS

HISTORISCHE BAUZEICHNUNG AUS DEM JAHR 
1905 FÜR EINE FASSADE DIE MEHRERE  TYPISCHE 
GLIEDERUNGSELEMENTE AUFWEIST.

12 CM

3-5 CM

12 CM

BILD 25

BILD 26

BILD 27

Putz oder Holz herzustellen. An einer Fassade ist 
dafür nur ein Material zu verwenden.
Gliederungselemente müssen sich farblich von den 
Fassadenlächen	absetzen.

(8) Gliederungselemente aus Putz sind glatt ausgerie-
ben auszuführen.
Die Körnung des Putzes von Sockeln, Sockelge-
schossen und Gliederungselementen muss deutlich 
feiner	als	die	Körnung	des	Putzes	der	Fassadenlä-
chen sein.

(9) Bei Gliederungselementen aus Holz sind nur 
deckende Farben anzuwenden. Sichtbare oder imi-
tierte Holzmaserungen sind unzulässig.

(10) Zum Zeitpunkt des Satzungserlasses bestehende 
Klinkerfassaden und freiliegende Elemente von 
Sichtfachwerk	 wie	 proilierte	 Balkenlagen	 und	 ver-
zierte Balkenköpfe dürfen nicht beseitigt oder über-
deckt werden.

(11) Bauteile von wissenschaftlicher, künstlerischer, 
handwerklicher oder heimatgeschichtlicher Bedeu-
tung wie Hausmarken, Wappen, Gedenktafeln, 
Skulpturen,	Heiligeniguren,	Sonnenuhren	und	Wet-
terfahnen sind an ihrem Standort zu belassen (Bild 
26). 

(12) An verputzten oder verkleideten und unverputzten 
oder unverkleideten Fachwerkfassaden sind Fenster 
fassadenbündig ohne Leibungstiefe einzubauen. 

(13) Werden Fachwerkaußenwände mit einem Wärme-
dämmsystem versehen, so sind die Fenster mittels 
einer Hilfskonstruktion wiederum fassadenbündig 
einzusetzen (Bild 25). 

(14) Das Anbringen von Fachwerkimitationen aus Holz 
oder anderen Materialien an Fassaden ist unzuläs-
sig.

(15) Fassadenverkleidungen aus Kunststoff oder Metall 
sind unzulässig.

(16) Die Farbgestaltung von Fassaden muss auf die 
Nachbargebäude und die Gesamtansicht des jewei-
ligen Straßenraumes abgestimmt werden.

 Gliederungs- und Gestaltungselemente wie Fen-
sterbekleidungen, Gesimse, Lisenen, Dachkästen, 
Sockel und sichtbare Fachwerkhölzer sind farblich 
harmonisch	von	der	Fassadenhauptläche	abzuset-
zen.

 Für Fassaden sind Pastellfarbtöne und Erdfarben 
zulässig. Der Remissionswert (Hellbezugswert) von 
Fassaden muss zwischen 40 % und 70 % betragen.

 Weiße, schwarze, graue, ungebrochene, grelle, 
leuchtende	und	 relektierende	Anstriche	sind	unzu-
lässig. Die Fassadenfarbgebung ist mit der Stadt 
Dingelstädt abzustimmen.
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DAS RECHTECKIGE FENSTERFORMAT MIT EINEM VERHÄLTNIS HÖHE 
ZU BREITE VON 1,5 ZU 1,0 IST ALS IDEALE FORM ANZUSTREBEN.
BEI FENSTERGRUPPEN IST ZWISCHEN DEN FENSTERN EIN 
MINDESTENS 12 CM BREITER PFEILER VORZUSEHEN, UM „LIEGENDE“ 
FORMATE ZU VERMEIDEN.

     BILD 33 a         BILD 33 b                     BILD 33 c             BILD 33 d

DIE VERTIKALSCHNITTE ZEIGEN DIE KÄMPFERAUSBILDUNG VER-
SCHIEDENER MEHRFLÜGELIGER FENSTERFORMEN.

ISOLIERVERGLASTES 
FENSTER, 
STANDARDPROFILE 
AUS KUNSTSTOFF 
ODER HOLZ

ISOLIERVERGLASTES 
FENSTER,
PROFILE VOM TISCH-
LER, NUR AUS HOLZ 
MÖGLICH

TRADITIONELLES 
KASTENFENSTER

TRADITIONELLES 
VERBUNDFENSTER

BILD 28
§ 7

Fenster

(1) Fenster müssen ein rechteckiges Format haben 
und höher als breit sein. Das Verhältnis von Breite 
zu Höhe muss mindestens 1:1,2 betragen. Zur 
Akzentuierung von Fassadenabschnitten sind obere 
Abschlüsse als Stich- oder Rundbogen zulässig (Bild 
28). 

(2) Sind bestehende Fenster breiter als hoch, sind sie 
entweder durch mindestens 12 cm breite Pfeiler in 
stehende Öffnungsformate umzuwandeln oder sie 
erhalten eine symmetrische vertikale Gliederung 
(Bild 28). 

(3) In quadratische oder annähernd quadratische Fens-
teröffnungen sind Fenster mit mindestens einer 
senkrechten glasteilenden Sprosse von 65 mm Brei-
te einzubauen (Bild 29).

(4) Fenster sind ab einer lichten Rohbaubreite von mehr 
als 0,9 m und einer lichten Rohbauhöhe von mehr 
als	 1,3	 m	 mehrlügelig	 auszubilden	 (Bilder	 33b	 bis	
33d und 31). 

(5) Beträgt die lichte Höhe der Fensteröffnung 1,25 bis 
1,29 m, ist die Anordnung einer glasteilenden, waa-
gerechten Sprosse mit einer Mindestbreite von 9,5 
cm erforderlich. Die senkrechte Sprosse muss min-
destens eine Breite von 6,5 cm aufweisen (Bild 30).

(6) Beträgt die lichte Höhe der Fensteröffnung weniger 
als 1,25 m, so richtet sich die Notwendigkeit der Flü-
gelteilung allein nach der Breite der Öffnung. Beträgt 
das Öffnungsmaß in der Breite zwischen 0,7 und 
0,89 m, so ist eine mittig senkrechte glasteilende 
Sprosse einzubauen (Bild 29).

(7) Bei kreuzförmiger Sprossung ohne Flügelteilung ist 
die senkrechte Sprosse breiter als die waagerechte 
auszubilden (Bild 32).

(8) Die horizontale Kämpfersprosse muss, gemessen 
von Glas zu Glas, mindestens 9,5 cm und darf maxi-
mal	16	cm	breit	sein.	Ein	Kämpferproil	ist	auch	bei	
glasteilenden Kämpfersprossen aufzusetzen.  
Die vertikale Stulpsprosse muss, gemessen von 
Glas zu Glas, mindestens 6,5 cm und darf maximal 
11	cm	breit	sein.	Ein	Schlagleistenproil	ist	auch	bei	
glasteilenden Stulpsprossen aufzusetzen (Bild 30 
und 31). 

(9) Regenschutzschienen sind bei Fenstern, die vom 
öffentlichen Verkehrsraum einsehbar sind, mit wet-
terschenkelartigen	Proilen	zu	verkleiden	(Bild	34).	

(10) Unzulässig sind Gliederungselemente wie Sprossen 
im Scheibenzwischenraum von Isoliergläsern und an 
separaten, aufgesetzten (abklappbaren) Rahmen.

BILD 29 BILD 30

BILD 31 BILD 32

QUADRATISCHE ODER ANNÄ-
HERND QUADRATISCHE FENSTER 
SIND MIT EINER MINDESTENS 
60 MM BREITEN SENKRECHTEN 
GLASTEILENDEN MITTELSPROSSE 
ZU GLIEDERN.

65 bis 110 
mm 

DIE FUGE ZWISCHEN WANDKONSTRUKTION UND UND FENSTER-
BLENDRAHMEN WIRD VON DEN BEKLEIDUNGSBRETTERN ÜBER-
DECKT.

0,70 bis 0,89m

65 bis 110 
mm

<
 1

,2
5
m

9
5
 b

is
 1

6
0
 m

m

1
,2

5
 b

is
 1

,2
9
 m

> 0,9 m

>
1
,3

 m

9
5
 b

is
 1

6
0
 m

m

> 0,9 m

<
 1

,2
5
m

MÖGLICHKEITEN DER FENSTERGLIEDERUNG BEI UNTERSCHIED-
LICHEN ROHBAUÖFFNUNGSGRÖSSEN. AUCH BEI GLASTEILENDEN 
KÄMPFER- UND STULPSPROSSEN SIND KÄMPFER- BZW STULPPRO-
FILE AUFZUSETZEN.

65 bis 110 
mm 

65 bis 110 
mm 



10

(11) Als Rahmenmaterial ist nur Holz zulässig, wenn es 
sich bei den Außenwänden des Gebäudes um Fach-
werkkonstruktionen handelt. 
In Gebäuden mit massiven Außenwänden ist der 
Einsatz von Rahmen aus Kunststoff oder Metall 
zulässig. Unabhängig vom Material sind gliedernde 
Teilungen	wie	Kämpfer	oder	Stulpe	zu	proilieren.

(12) Fenster sind mit farblosem Flachglas zu verglasen. 
Spiegelnde, farbige, strukturierte und gewölbte 
Gläser sowie Glasbausteine sind unzulässig.

RENAISSANCE BAROCK KLASSIZISMUS

HISTORISMUS
GRÜNDERZEIT JUGENDSTIL TRADITIONALISMUS UND MODERNE

BILD 36

TYPISCHE FORMEN DER FENSTERGLIEDERUNG IN DEN VERGANGE-
NEN ARCHITEKTUREPOCHEN

EINFLÜGELIGES FENSTER MIT GLASTEILENDEN SPROSSEN ALS 
KÄMPFER UND STULP MIT AUFGESETZTEN PROFILEN.
DAS ERSCHEINUNGSBILD EINES TRADITIONELLEN DREIFLÜGE-
LIGEN FENSTERS KANN WIRKUNGSVOLL IMITIERT WERDEN. DIE 
BEKLEIDUNGSBRETTER VERDECKEN DIE FUGEN ZWISCHEN WAND-
LEIBUNG UND BLENDRAHMEN (SIEHE HORIZONTALSCHNITT).

BILD 35

9
5
 b

is
 1

6
0
 m

m

65 bis 110 mm

BILD 34

VERKLEIDUNG DER RE-
GENSCHUTZSCHIENEN 
MIT PROFILEN ALS IMITAT 
FÜR WETTERSCHENKEL

VERTIKALSCHNITT DURCH 
EIN ISOLIERGLASFENS-
TER IM BEREICH VON 
SOHLBANK UND KÄMP-
FER

A U F G E S E T Z T E S 
KÄMPFERPROFIL

WETTERSCHENKEL

WETTERSCHENKEL
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13-18
cm

BILD 40

§ 8
Schaufenster

(1) Schaufenster sind nur im Erdgeschoss von Gebäu-
den zulässig. 
Schaufenster müssen ein rechteckiges oder quadra-
tisches Format haben. Zur Akzentuierung der Erdge-
schosszone sind obere Abschlüsse als Stich- oder 
Korbbogen zulässig (Bild 37 und 40a). 

(2) Zwischen Schaufenstern sind Pfeiler oder Pfosten in 
einer Breite von  mindestens 12 cm anzuordnen. 
Schaufenster, die breiter als hoch sind, sind vertikal 
durch	 proilierte	 Pfosten	 zu	 gliedern.	 Ist	 dies	 nicht	
möglich,	sind	proilierte	vertikale	glasteilende	Spros-
sen einzusetzen (Bild 40b). 

(3) Schaufenster sind außerdem mit glasteilenden, 
proilierten	 Kämpfern	 horizontal	 und	 mit	 vertikalen	
Sprossen im Oberlicht zu gliedern (Bild 40a und 
40b). 

(4) Schaufenster und Ladentüren müssen achsialen 
Bezug auf Fenster und Fenstergruppen der Oberge-
schosse nehmen. Bei unregelmäßigem Achsrhyth-
mus der Fenstergliederung der Obergeschosse ist 
eine Abweichung vom achsialen Bezug zulässig, 
wenn das Erdgeschoss durch Gesimse deutlich von 
der Hauptfassade abgesetzt wird (Bilder 38,39 und 
41). 

(5) Kämpfer müssen, gemessen von Glas zu Glas, min-
destens 13 cm und dürfen maximal 18 cm breit sein 
(Bilder 40a und 40b). 

(6) Als Rahmenmaterial ist in Außenwänden aus Fach-
werk nur Holz zulässig. 
Metall oder eine Kombination aus Metall und Holz ist 
zulässig,	wenn	die	Proile	äußerlich	in	U-,	T-	oder	L-
Form	sichtbar	sind	oder	durch	aufgesetzte	Proile	in	
der	Rahmenansichtsläche	strukturiert	werden.
In massiven Außenwänden sind auch Rahmenkon-
struktionen aus Kunststoff zulässig. Unabhängig 
vom Material sind Kämpfer, Pfosten oder senkrechte 
Sprossen	zu	proilieren.

(7) Schaufenstereinrahmungen bzw. Bekleidungen aus 
Holz sind einschließlich aller Zierelemente an ihrem 
Standort zu erhalten oder zu erneuern.

(8) Schaufenster sind mit farblosem Flachglas zu vergla-
sen. Spiegelnde, farbige, strukturierte und gewölbte 
Gläser sowie Glasbausteine sind unzulässig.

BILD 38

SCHAUFENSTER MÜSSEN ACH-
SIALEN BEZUG ZU DEN OBER-
G E S C H O S S F E N S T E R N 
NEHMEN.

BILD 39

BEI UNREGELMÄSSIGEM ACHS-
RHYTHMUS DER FENSTERGLIE-
DERUNG DER OBERGESCHOSSE 
IST EINE DEUTLICHE ABGREN-
ZUNG ZWISCHEN ERDGESCHOSS 
UND HAUPTFASSADE SINNVOLL. 
MÖGLICH IST EIN KRÄFTIG PRO-
FILIERTES DOPPELGESIMS ODER 
DIE GESTALTUNG EINES SOCKEL-
GESCHOSSES.

                                                       

SCHAUFENSTER MÜSSEN EIN „STEHENDES“ FORMAT HABEN. BEI 
VORHANDENEN „LIEGENDEN“ FORMATEN KÖNNEN PROFILIERTE 
PFOSTEN DAS FORMAT VERTIKAL GLIEDERN UND SO DIE HARMONIE 
WIEDERHERSTELLEN.
SCHAUFENSTER SIND MIT EINEM 13-18 CM BREITEN KÄMPFER 
HORIZONTAL ZU GLIEDERN. JE NACH BREITE DES SCHAUFENSTERS 
IST DAS OBERLICHT MIT SPROSSEN ZU UNTERTEILEN.

BILD 41

BEISPIEL FÜR EIN 1895 IN EIN BAROCKES ACKERBÜRGERHAUS 
EINGERICHTETES LADENLOKAL. MIT EINEM DOPPELGESIMS WIRD 
DIE SCHAUFENSTERFRONT MIT IHRER EIGENEN GLIEDERUNG VOM 
OBERGESCHOSS ABGESETZT.

BILD 40 a 

BILD 40 b
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§ 9
Türen und Tore

(1) Haustüren und Tore müssen achsialen Bezug auf 
Fenster und Fenstergruppen der Obergeschosse 
nehmen (Bild 42). 

(2) Der obere Abschluss von Haustüren und Toren ist 
scheitrecht oder als Stich-, Korb- und Rundbogen 
zulässig (Bilder 43 und 44).

(3)	 Mehrlügelige	Türen	und	Tore	sind	durch	senkrechte	
Proile	 als	 Schlagleisten	 symmetrisch	 zu	 gliedern.	
Dies ist auch bei unterschiedlichen Flügelbreiten zu 
gewährleisten. 
Tür-	und	Torlügel	sind	durch	Füllungen	oder	Kasset-
tierungen symmetrisch zu gliedern. Bei Toren sind 
zusätzlich vertikale, Rauten- und Fischgrätenstruk-
turen zulässig (Bilder 43, 44 und 45). 

(4)	 Verglasungen	in	Türlügeln	sind	in	der	oberen	Hälfte	
entsprechend der Füllungs- oder Kassettenstruktur 
bis	zu		50	%	der	Flügelläche,		bei		Ladentüren		bis		
70	%	der	Flügelläche	zulässig.
Spiegelndes, farbiges, strukturiertes und gewölbtes 
Glas sowie Sprossen im Scheibenzwischenraum 
und aufgesetzte Sprossenrahmen sind unzulässig.

(5) Türen und Tore in Außenwänden aus Fachwerk sind 
aus Holz herzustellen.
Metall oder eine Kombination aus Metall und Holz 
ist	zulässig,	wenn	die	Proile	selbst	äußerlich	in	U-,	
T- oder L-Form sichtbar sind oder durch aufgesetzte 
Proile	 in	 der	 Rahmenansichtsläche	 strukturiert	
werden.
 In massiven Außenwänden sind auch Türen aus 
Kunststoff zulässig, wenn sie den Anforderungen 
gemäß Abs. (3) und (4) entsprechen.

(6) Für Garagentore in straßenseitigen Fassaden sind 
Dreh-, Schiebe-, Roll- und Schwingtore zulässig, 
wenn durch Aufdoppelung aus Holz eine symmet-
rische Gliederung in Füllungen und Kassetten oder 
eine vertikale, Rauten- oder Fischgrätenstruktur 
ausgeführt wird.

BEREITS BEI DER ERRICH-
TUNG  NEUER GEBÄUDE  ACH-
TETE MAN IN VERGANGENEN 
EPOCHEN AUF EINE AUSGE-
WOGENE GLIEDERUNG DER 
FASSADEN. 
SO SIND DIE FÜR ACKERBÜR-
GERHÄUSER TYPISCHEN TORE 
MEISTENS IN EINER FENSTER-
ACHSE ANGEORDNET.

DIE TORE BEEINFLUSSEN DAS 
ERSCHEINUNGSBILD EINER 
FASSADE WESENTLICH.
DESHALB GALT IHRER 
GESTALTUNG EIN BESONDE-
RES INTERESSE.
IN HISTORISCHEN BAUZEICH-
NUNGEN ERHIELTEN DIE TORE 
BEREITS EINE DETAILLIERTE 
DARSTELLUNG.

EINE HERVORHEBUNG DES 
TORES KONNTE AUCH MIT 
EINER RUSTICASTRUKTUR IM 
PUTZ ERREICHT WERDEN.

SCHEITRECHT STICHBOGEN KORBBOGEN RUNDBOGEN

DIE GRUNDFORMEN VON HAUSTÜREN IN DER DINGELSTÄDTER 
ALTSTADT UND DIE MÖGLICHKEITEN IHRER GLIEDERUNG. 
AUCH BEI UNTERSCHIEDLICH BREITEN FLÜGELN BLEIBT DIE 
SYMMETRIE GEWAHRT.

DIE GRUNDFORMEN DER TORE IN DER DINGELSTÄDTER ALT-
STADT UND DIE MÖGLICHKEITEN IHRER GLIEDERUNG.

TYPISCH FÜR DIE DINGELSTÄDTER ALTSTADT SIND EINGE-
STEMMTE HAUSTÜREN MIT VIELEN VARIATIONEN DER KAS-
SETTENAUFTEILUNG.
TROTZ WENIGER GRUNDFORMEN GIBT ES EINE GROSSE 
VIELFALT.

BILD 
42

BILD 43

BILD 44

BILD 45
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§ 10
Rollläden und Fensterklappläden

(1) Rollläden sind an straßenseitigen Fassaden zuläs-
sig, wenn sich dadurch die lichten Öffnungshöhen 
nicht verringern und die Proportionen der Fens-
tergliederung nicht verändert werden. Rollläden 
an Schaufenstern und Ladentüren sind unzulässig 
(Bilder 46 und 47). 

(2) Fensterklappläden aus Holz an straßenseitigen Fas-
saden sind zulässig.

 Sie müssen zumindest an allen Fenstern eines Ge-
schosses und in einheitlicher Gestaltung angeordnet 
werden. 

 Fensterklappläden sind durch Füllung, Kassettie-
rung oder horizontal angeordnete Jalousienstäbe zu 
gliedern (Bilder 48 und 49). 

§ 11
Rollgitter und Markisen

(1) Rollgitter sind nur an Schaufenstern und Ladenein-
gängen zulässig, wenn ihre Kästen oder Blenden an 
der Fassade nicht sichtbar sind.

(2) Sonnen- und Wetterschutz ist nur als bewegliche 
Markise in Pultform über Ladeneingängen und 
Schaufenstern im Erd- oder Sockelgeschoss herzu-
stellen (Bilder 50 und 51). 

(3) Markisen dürfen die Breite des jeweiligen Schau-
fensters oder der Ladentür um maximal 6 cm je Seite 
überschreiten.

 Durchgehende Markisen über mehreren Schaufens-
tern sind unzulässig (Bild 50). 

(4) Die Ausladung von Markisen darf maximal 1,5 m 
betragen. Sie müssen eine lichte Durchgangshöhe 
von mindestens 2,5 m über Straßen und Gehwegen 
gewährleisten (Bild 51).

(5) Als Material für Markisen sind nur textile Stoffe mit 
matter	 Oberläche	 zulässig.	 Unzulässig	 sind	 grelle	
und leuchtende Farben.

 Markisen dürfen nicht als Werbeträger genutzt wer-
den.

(6) Markisen dürfen Gesimse und andere Fassadenglie-
derungselemente nicht überschneiden.

  

ZULÄSSIG
BEI NEUBAUTEN IST ES KEIN PROBLEM DIE ROLLÄDEN IM 
FENSTERSTURZ ZU INTEGRIEREN. DAFÜR GIBT ES FERTIGTEILE.
BEI ALTBAUTEN KANN DER ROLLADEN IN EINER NACH HISTORISCHEM 
VORBILD GEFERTIGTEN ÜBERDACHUNG VERSTECKT WERDEN.

UNZULÄSSIG
DAS EINFÜGEN VON ROLLADENKÄSTEN IN DIE FENSTERLEIBUNG 
FÜHRT ZUR VERÄNDERUNG DES FENSTERFORMATES. AUSSERDEM 
WERDEN DIE PROPORTIONEN IN DER GLIEDERUNG DES FENSTERS 
GESTÖRT. EMPFINDLICH WIRKT SICH AUCH DER AUSSEN AUF-
GESETZTE  KASTEN AUF DAS GESAMTBILD EINER FASSADE AUS

ALS WETTER- UND SICHTSCHUTZ  KÖNNEN FENSTERKLAPPLÄDEN 
EINE GUTE ALTERNATIVE ZUM ROLLADEN SEIN.
SIE SIND AUSSERDEM AKZEPTABLE GESTALTUNGSELEMENTE.

MARKISEN DÜRFEN DIE BREITE DES JEWEILIGEN SCHAUFENS-
TERS ODER DER LADENTÜR NUR MAXIMAL UM 6 CM JE SEITE 
ÜBERSCHREITEN. SO ORDNEN SIE SICH DER ACHSENBEZOGE-
NEN FASSADENGLIEDERUNG UNTER.

1,5 m

2,5 M

BILD 48

BILD 49

BILD 50 BILD 51

BILD 46

BILD 47

ZWEI ÜBLICHE FORMEN FÜR 
FENSTERKLAPPLÄDEN:
EINGESTEMMTER LADEN MIT 
KASSETTEN UND LADEN MIT 
LAMELLEN.



14

§ 12
Vordächer, Balkone, Loggien

(1) Einhausungen, Kragplatten, Baldachine und andere 
aus Fassaden in den öffentlichen Verkehrsraum aus-
kragende Konstruktionen sind unzulässig.

 Vordächer sind zulässig, wenn ihre pultdachartigen 
Abdeckungen aus Glas oder anderen durchsichtigen 
farblosen und ebenen Materialien bestehen. Konso-
len müssen senkrecht zur Wand stehen.

(2) Erker in den Obergeschossen sind bis zu einer Breite 
von 30 % der Fassadenlänge und einer Auskragung 
von 30 cm an straßenseitigen Fassaden zulässig.

(3) Balkone, Loggien und Wintergärten sind nur an rück-
wärtigen Hoffassaden zulässig.  

§ 13
Außentreppen

(1) Treppen vor Hauseingängen sind aus massiven 
Blockstufen mit einer ungeschliffenen Natursteino-
berläche	oder	aus	Blockstufen	in	Werkstein	herzu-
stellen. Zulässig sind auch durchgehende Beläge 
aus ungeschliffenem Natur- oder Werkstein (Bild 
52). 

§ 14
Einfriedungen und Mauern

(1) In Straßen und Gassen, deren Vorderhausbebauung 
sich an der Grenze zum öffentlichen Verkehrsraum 
beindet,	 sind	 Einfriedungen	 zum	 öffentlichen	 Ver-
kehrsraum als massive, mindestens 2,0 m, maximal 
3,0 m hohe Mauern zulässig.

(2) Einfriedungsmauern und Stützmauern sind in ihrer 
Oberläche	 nur	 aus	 rauhem	 und	 ungeschliffenem	
Muschelkalk oder Sandstein als verfugtes hammer-
rechtes Schichten-, unverfugtes Trocken- oder aus 
Ziegelmauerwerk mit glatt ausgeriebenem struktur-
losen Putz auszuführen.

(3) Einfriedungsmauern und Stützmauern dürfen nur 
mit Muschelkalk-, Sandstein-  oder Werksteinplatten 
abgedeckt werden.

(4) Unzulässig sind unverputzte oder unverkleidete 
Beton- und Ziegelmauern sowie Einfriedungen und 
Stützmauern aus Sichtbeton-Strukturelementen.

 Die Verkleidung von Mauern mit Spaltklinkern, Flie-
sen oder Elementen aus Kunststoff ist unzulässig.

(5) Für Einfriedungen von Gärten und Höfen an Stra-
ßen und Gassen, deren Bebauung überwiegend 
aus Nebengebäuden besteht sowie an Vorgärten 
sind Laubgehölzhecken sowie Zäune aus Holz oder 
Metall herzustellen.

VORGÄRTEN GIBT ES HAUPTSÄCHLICH IM RANDGEBIET DIN-
GELSTÄDTS. ABER AUCH IN DER LINDENSTRASSE EXISTIEREN 
NOCH EINIGE SEHR SCHÖNE EISENZÄUNE ZUR EINFRIEDUNG 
VON FREIFLÄCHEN. NEBEN BEISPIELEN AUS DER GRÜNDERZEIT 
FINDET MAN AUSSERHALB DER ALTSTADT AUCH SELTENE ZEUG-
NISSE DES ART DECO UND DER MODERNE.

BILD 56

FÜR VORGARTENEIFRIEDUNGEN IST AUCH DER TRADITIONELLE  
HOLZSTAKETENZAUN GEEIGNET. MIT SEINER EINFACHEN KLAR 
GEGLIEDERTEN FORM STELLT ER IM STADTBILD EIN ZURÜCK-
HALTENDES ELEMENT DAR.

BILD 54    SPÄTKLASSIZISMUS 
                 BIS GRÜNDERZEIT

BILD 53    KLASSIZISMUS

BILD 55    ART DECO
      

VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN ZUR AUSFÜHRUNG VON 
AUSSENTREPPEN MIT BLOCKSTUFEN AUS NATUR- ODER WERK-
STEIN.
DIE DAZUGEHÖRIGEN GELÄNDER KÖNNEN AUS HOLZ ODER 
METALL GEFERTIGT WERDEN. SIE SIND JEDOCH EINFACH UND 
SACHLICH ZU GESTALTEN.

BILD 52
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UNZULÄSSIGE ZAUNFORMEN

ÜBERTRIEBENE GESTALTUNGSVIELFALT BEI 
ZÄUNEN KANN DAS ERSCHEINUNGSBILD EINES 
STÄDTEBAULICHEN ENSEMBLES BEEINTRÄCH-
TIGEN.
DER JÄGERZAUN WAR EIN RATIONELLES MITTEL 
ZUR EINFRIEDUNG VON WALDSCHONUNGEN. 
ALS ROMANTISIERENDES GESTALTUNGSMITTEL 
GEWANN ER IM TRADITIONALISMUS ZU ANFANG 
DES 20. JAHRHUNDERTS BEIM SIEDLUNGSBAU 
GROSSE BELIEBTHEIT. IN HISTORICH GEWACH-
SENEN ALTSTADTSTRUKTUREN HAT ER JEDOCH 
KEINE BERECHTIGUNG.
MIT VERSCHNÖRKELUNGEN ÜBERLADENE 
SCHMIEDEEISERNE ZÄUNE SIND MISSVERSTAN-
DENE IMITATE KLASSIZISTISCHER ODER GRÜN-
DERZEITLICHER VORBILDER.
ZÄUNE, DIE AN KOPPELN ODER VIEHWEIDEN 
ERINNERN HABEN IN DER DINGELSTÄDTER ALT-
STADT NICHTS ZU SUCHEN.
AUCH STRUKTURMAUERN AUS BETON- ODER 
ZIEGELFORMSTEINEN  HABEN HIER KEINE TRA-
DITION.

BILD 57

 Holzzäune sind nur mit senkrecht stehenden, maxi-
mal 5 cm breiten Latten und geradem oberen Zaun-
feldabschluss herzustellen. Zwischen den Latten 
sind Zwischenräume in Lattenbreite zu belassen. 
Metallzäune sind mit senkrechten Stäben mit gleich-
mäßigem, rechteckigen, quadratischen oder runden 
Querschnitt auszuführen. Türen und Tore sind in 
gleicher Art auszuführen (Bilder 53 bis 56). 

(6) Jägerzäune, Einfriedungen aus Flechtgittern, 
Maschendraht, rustikalen Metall- und Holzzäunen 
einschließlich ihrer Türen und Tore sowie Strukture-
lementen aus Beton sind unzulässig (Bild 57). 

(7) Bei der Kombination aus Mauersockel mit Zäunen 
darf die Mauerhöhe 1/4 der Gesamthöhe der Einfrie-
dung nicht überschreiten.

§ 15
Vorgärten

 Vorgärten sind gärtnerisch zu gestalten.
	 Sie	 dürfen	 nicht	 als	 Arbeits-	 oder	 Lagerlächen	

genutzt werden.
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§ 16
Werbeanlagen und Warenautomaten

(1) Werbeanlagen sind nur an Fassaden im Erdge-
schoss und im Obergeschoss bis unterhalb der 
Fensterbrüstungen zulässig.

(2) Mehrere Werbeanlagen, Firmenschilder oder 
Schaukästen an einer Fassade für verschiedene 
Unternehmen sind in einheitlicher Art und Größe 
anzubringen. 

(3) Werbeanlagen sind an der Fassade als waage-
rechte gemalte Schriftzüge und Symbole sowie 
als Einzelbuchstaben aus Metall, Stuck, Kera-
mik, Glas oder Holz oder als individuell gestal-
teter Ausleger senkrecht zur Fassade zulässig.

(4) Die Gesamthöhe von Werbeanlagen in der 
Fassadenebene darf maximal 0,5 m, die Höhe 
von Schriftzügen und Symbolen maximal 0,4 m 
betragen. 

(5) Werbeausleger dürfen maximal 1,0 m von der 
Fassade auskragen. Sie müssen eine Durch-
gangshöhe von 2,25 m gewährleisten. Die An-
sichtsläche	des	Auslegers	darf	maximal	1,0	m²	
betragen.

(6) Werbeanlagen müssen einen Abstand zum seit-
lichen Ende eines Gebäudes von mindestens  
0,5 m und zu hervorstehenden Bauteilen wie 
Gesimsen, Bekleidungen, Erkern von mindes-
tens 0,25 m einhalten.

(7) Werbeanlagen dürfen Gliederungselemente der 
Fassaden nicht überschneiden oder verdecken. 
Werbeanlagen benachbarter Fassaden dürfen 
nicht zu einer durchlaufenden Einheit verbunden 
werden.

(8) Die Beleuchtung von Werbeanlagen ist zulässig, 
wenn

a)  vor die Wand gesetzte Einzelbuchstaben 
hinterleuchtet werden (Schattenschrift),

b) die Beschriftung und die Symbole durch 
Strahler von vorn angeleuchtet werden,

c) Zunftzeichen, Symbole, Symboltafeln von 
Werbeauslegern durch Strahler beidseitig 
angeleuchtet werden.

(9) Unzulässig sind:

a) senkrechte Fahnen- und Kletterschriften,
b) kastenförmige Werbeanlagen mit Schrift-

block oder mit Einzelbuchstaben,
c) grellleuchtende, blinkende, nicht blendfreie 

und bewegliche Werbeanlagen
d) Werbeanlagen außerhalb des Ortes der Lei-

stung,

e)	 Werbeanlagen	auf	Dachlächen,
f) Werbeanlagen an Türen, Toren, Fensterlä-

den und tragenden oder die Gestaltung prä-
genden Bauteilen wie Stützen, Pfeiler, Erker, 
Lisenen, Gesimse und Schmuckelemente,

g) Werbeanlagen an Einfriedungen und in Vor-
gärten,

h) Werbeanlagen an Brandwänden,

(10) Automaten sind nur in Haus- und Ladeneingän-
gen, Hofeinfahrten und Passagen anzubringen.  
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§ 17
Abweichungen

(1) Abweichungen von den Vorschriften dieser Sat-
zung können gemäß § 68 Abs. 2 der Thüringer 
Bauordnung zugelassen werden.

(2) Ist für eine bauliche Anlage sowie andere Anla-
gen oder Einrichtungen, die keiner Genehmi-
gung bedürfen, eine Abweichung erforderlich, 
so ist diese gemäß § 68 Abs. 3 der Thüringer 
Bauordnung schriftlich zu beantragen.

§ 18
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 81 Abs. 1 Nr. 1 der Thü-
ringer Bauordnung handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig

1.  entgegen § 3 Abs. 1 die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Satzung vorhandene Par-
zellierung in der Gebäude- und Fassaden-
struktur nicht ablesbar macht;

2.  entgegen § 3 Abs. 2 die zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Satzung bestehende 
Firstrichtung nicht beibehält bzw. wieder-
herstellt oder bei Bebauung unbebauter 
Grundstücke die Firstrichtung der benach-
barten  Gebäude nicht aufnimmt;

3.  entgegen § 4 Abs. 1 andere Dächer als 
Sattel- oder Mansarddächer errichtet und 
die in Satz 2 und Satz 3 angegebenen 
Dachneigungen nicht einhält;

4. entgegen § 4 Abs. 3 als Dacheindeckungs-
material andere Materialien als gebrannte 
Tonziegel in einem unglasierten Rotton 
oder Naturschiefer verwendet;

5.  entgegen § 4 Abs. 4 die angegebenen 
Höhenunterschiede von Traufen und Firs-
ten nicht einhält;

6. entgegen § 4 Abs. 5 die Firste von hofsei-
tigen Anbauten und Nebengebäuden nicht 
mindestens 30 cm unter dem First des 
Hauptgebäudes anordnet;

7. entgegen § 4 Abs. 6 Dachtraufen nicht als 
Dachkästen mit einer Tiefe von mindestens 
20 cm bis maximal 30 cm und einer Höhe 
von mindestens 20 cm bis maximal 30 cm 
ausbildet;

8. entgegen § 4 Abs. 7 Ortgänge an Gebäude-
giebeln nicht mit Zahnleisten oder blechab-
gedeckten Windbrettern ausführt;

9. entgegen § 5 Abs. 1 Dachaufbauten nicht 
als Satteldach- oder Schleppgaupen sowie 
als Zwerchhäuser bei Dachneigungen ab 
35° errichtet;

10. entgegen § 5 Abs. 2 Gaupen nicht um min-
destens 50 cm gegenüber der Fassade 
zurücksetzt und den oberen Ansatz der 
Gaupe nicht mindestens 30 cm unter dem 
First des Gebäudes anordnet;

11. entgegen § 5 Abs. 3 andere als einfenstrige 
Gaupen mit einer Breite von maximal 1,3 m 
oder zweifenstrige Gaupen mit einer Breite 
von maximal 2,3 m errichtet und die maxi-
male Traufhöhe von 1,6 m, gemessen an 
der Vorderfront der Gaupe, nicht einhält;

12. entgegen § 5 Abs. 4 Dachgaupen und 
Zwerchhäuser mit einer größeren Gesamt-
breite als 1/2 der zugehörigen Dachlänge 
errichtet;

13. entgegen § 5 Abs. 5 Dachgaupen und 
Zwerchhäuser mit einem geringeren Ab-
stand zueinander als einer Gaupenbreite 
errichtet und den Abstand von Dachgau-
pen und Zwerchhäusern zu den Hausgie-
beln von maximal 1,25 m nicht einhält;

14.	 entgegen	 §	 5	 Abs.	 6	 Seitenlächen	 von	
Dachgaupen und Zwerchhäusern nicht 
verputzt, mit Holz oder mit Naturschiefer 
verkleidet und bei Verputz diesen nicht 
farblich wie die Hauptfassade gestaltet;

15. entgegen § 5 Abs. 7 die Ansichtsfront 
von Dachgaupen und Zwerchhäusern 
nicht verputzt oder mit Holz verkleidet und 
bei Verputz diesen nicht farblich wie die 
Hauptfassade gestaltet;

16. entgegen § 5 Abs. 8 Ortgänge und Trau-
fen von Dachgaupen und Zwerchhäusern 
nicht maximal 15 cm tief und 15 cm hoch 
ausführt;

17. entgegen § 5 Abs. 9 Ortgänge von Gaupen 
und Zwerchhäusern nicht mit Zahnleisten 
oder blechabgedeckten Windbrettern aus-
führt;

18. entgegen § 5 Abs. 10 Giebeldreiecke von 
Satteldachgaupen und Zwerchhäusern 
nicht	mit	proilierten	Schräg-	und	Horizon-
talgesimsen betont;

19.	 entgegen	§	5	Abs.	12	Dachlächenfenster	
und Oberlichter auf straßenseitigen Dach-
lächen	errichtet;
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20. entgegen § 5 Abs. 13 Sonnenkollektoren 
und Photovoltaikanlagen nicht mit den Ge-
bäudeachsen in Übereinstimmung bringt; 

21. entgegen § 5 Abs. 14 Dacheinschnitte für 
Balkone, Loggien und Terrassen auf stra-
ßenseitigen	Dachlächen	errichtet;

22. entgegen § 5 Abs. 15 Schornsteine nicht in 
Firstnähe aus dem Dach führt und sie nicht 
in verfugtem Sichtmauerwerk ausführt;

23. entgegen § 5 Abs. 16 Dachaufbauten wie 
Aufzugsanlagen, Rundfunk- und Fernseh-
empfangsanlagen oder Satellitenantennen 
straßenseitig anordnet; 

24. entgegen § 5 Abs. 17 Windkraftanlagen 
nicht hofseitig anbringt, so dass sie von 
öffentlichen Verkehrsräumen aus nicht 
sichtbar sind, den Außendurchmesser 
des Rotors nicht maximal 1,5 m, die Tiefe 
des Diffusors nicht maximal 0,8 m und die 
Gesamthöhe der Anlage nicht maximal 2 m 
ausführt;

25. entgegen § 6 Abs. 1 Fassaden nicht mit 
einem klar ablesbaren Gliederungsprinzip 
mit den in Satz 2 und 3 genannten Mitteln 
gestaltet;

26. entgegen § 6 Abs. 2 Fassaden nicht mit 
Hauptgesims oder Dachkasten gliedert;

27. entgegen § 6  Abs. 3 an Fassaden vorhan-
dene Gliederungselemente wie Faschen, 
Fensterbekleidungen, Gurtgesimse, Lise-
nen, Brüstungsspiegel, Fensterüberda-
chungen und Verzierungen nicht erhält oder 
instandsetzt;

28. entgegen § 6 Abs. 4 Sockel nicht minde-
stens 30 cm hoch, nicht deutlich gegenüber 
der	 Fassadenläche	 plastisch	 absetzend,	
nicht mit waagerechter Oberkante und nicht 
aus	den	 in	Satz	2	genannten	Oberlächen	
ausführt;

29. entgegen § 6 Abs. 5 Sockelgeschosse nicht 
deutlich	 gegenüber	 der	 Hauptfassadenlä-
che plastisch absetzend, nicht aus den in 
Satz	 2	 genannten	 Oberlächen	 und	 nicht	
auf Keller- und Erdgeschoss begrenzt aus-
führt;

30.	 entgegen	 §	 6	 Abs.	 6	 Außenwandlächen	
der Hauptfassade nicht mineralisch, glatt 
ausgerieben oder gleichmäßig feinkörnig 
ohne Zusatzstrukturen, mit einer Körnung 
von maximal 3 mm verputzt oder mit Natur-
schiefer verkleidet; 

31. entgegen § 6 Abs. 7 Gliederungselemente 
wie Gesimse, Fensterbekleidungen, Fen-
sterüberdachungen, Lisenen, Brüstungs-
spiegel und Verzierungen nicht aus Natur-
stein, Putz oder Holz in einheitlichem Mate-
rial	und	farblich	von	den	Fassadenlächen	
abgesetzt ausführt;

32. entgegen § 6 Abs. 8 die in Abs. 7 genann-
ten Gliederungselemente aus Putz nicht 
glatt ausgerieben und den Putz von 
Sockeln und Sockelgeschossen nicht mit 
einer feineren Körnung als der des Putzes 
der	Fassadenläche	ausführt;

33. entgegen § 6 Abs. 9 bei Gliederungse-
lementen aus Holz sichtbare oder imi-
tierte Holzmaserungen ausführt und keine 
deckenden Farben verwendet;

34. entgegen § 6 Abs. 10 bestehende Klinker-
fassaden und freiliegende Elemente von 
Sichtfachwerk beseitigt oder überdeckt;

35. entgegen § 6 Abs. 11 Bauteile von wissen-
schaftlicher, künstlerischer, handwerklich-
er oder heimatgeschichtlicher Bedeutung 
wie Hausmarken, Wappen, Gedenktafeln, 
Skulpturen,	 Heiligeniguren,	 Sonnenuhren	
und Wetterfahnen nicht an ihrem Standort 
belässt;

36. entgegen § 6 Abs. 12 an verputzten und 
unverputzten Fachwerkfassaden Fenster 
nicht fassadenbündig und ohne Leibung-
stiefe einbaut;

37. entgegen § 6 Abs. 13 an verputzten oder 
unverputzten Fachwerkfassaden, die mit 
einem Wärmedämmsystem versehen 
werden, Fenster nicht fassadenbündig ein-
setzt;

38. entgegen § 6 Abs. 14 an Fassaden Fach-
werkimitationen aus Holz oder anderen 
Materialien anbringt;

39. entgegen § 6 Abs. 15 an Fassaden Ver-
kleidungen aus Kunststoff oder Metall an-
bringt;

40. entgegen § 6 Abs. 16 die Farbgestaltung 
von Fassaden nicht auf die Nachbarge-
bäude und die Gesamtanlage des jewei-
ligen Straßenraumes abstimmt, die Glie-
derungs- und Gestaltungselemente wie 
Fensterbekleidungen, Gesimse, Lisenen, 
Dachkästen, Sockel sowie sichtbare Fach-
werkhölzer nicht farblich harmonisch von 
der	 Fassadenläche	 absetzt,	 für	 Fassa-
den andere als Pastellfarbtöne und Erd-
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farben verwendet, den Remissionswert 
(Hellbezugswert) der Fassadenfarben zwi-
schen 40% und 70% nicht einhält, weiße, 
schwarze, graue, ungebrochene, grelle, 
leuchtende	 und	 relektierende	 Anstriche	
verwendet und die Fassadenfarbgebung 
nicht mit der Stadt Dingelstädt abstimmt;

41. entgegen § 7 Abs. 1 Fenster nicht in einem 
rechteckigen Format, das höher als breit 
ist, ausführt und das Verhältnis von Höhe 
zu Breite von mindestens 1,2 zu 1 nicht ein-
hält;

42. entgegen § 7 Abs. 2 Fenster, die breiter als 
hoch sind, nicht durch mindestens 12 cm 
breite Pfeiler in stehende Öffnungsformate 
umwandelt oder sie symmetrisch vertikal 
gliedert;

43. entgegen § 7 Abs. 3 in quadratische oder 
annähernd quadratische Fensteröffnungen 
Fenster nicht mit mindestens einer senk-
rechten glasteilenden Sprosse von 60 mm 
Breite einbaut;

44. entgegen § 7 Abs. 4 Fenster bei einer lich-
ten Rohbaubreite von mehr als 0,9 m und 
einer lichten Rohbauhöhe von mehr als 1,3 
m	nicht	mehrlügelig	ausbildet;

45. entgegen § 7 Abs. 5 bei Fensteröff-
nungen mit einer lichten Höhe von  
1,20 – 1,29 m Fenster nicht mit einer glas-
teilenden, mindestens 9,5 cm breiten waa-
gerechten und mit einer glasteilenden, min-
destens 7 cm breiten senkrechten Sprosse 
gliedert;

46. entgegen § 7 Abs. 6 Fensteröffnungen mit 
einer lichten Höhe von weniger als 1,2 m 
und einer lichten Breite zwischen 0,7 und 
0,89 m Fenster nicht mit einer mittig senk-
rechten glasteilenden Sprosse gliedert;

47. entgegen § 7 Abs. 7 bei kreuzförmiger 
Sprossung ohne Flügelteilung die senk-
rechte Sprosse nicht breiter als die waage-
rechte ausbildet;

48. entgegen § 7 Abs. 8 die horizontale Kämp-
fersprosse nicht mit einer Breite von 9,5 bis 
16 cm, gemessen von Glas zu Glas, und 
bei glasteilenden Sprossen nicht mit aufge-
setztem	proilierten	Kämpfer	sowie	die	ver-
tikale Stulpsprosse nicht mit einer Breite 
von 6,5 bis 11 cm, gemessen von Glas zu 
Glas, und bei glasteilenden Sprossen nicht 
mit	proilierter	Schlagleiste	ausführt;

49. entgegen § 7 Abs. 9 Regenschutzschienen 

bei Fenstern, die vom öffentlichen Ver-
kehrsraum einsehbar sind, nicht mit wet-
terschenkelartigen	Proilen	verkleidet;

50. entgegen § 7 Abs. 10 Gliederungselemente 
wie Sprossen im Scheibenzwischenraum 
von Isoliergläsern und an separaten, von 
Fensterlügeln	entfernbaren	Rahmen	aus-
führt;

51. entgegen § 7 Abs. 11 für Fenster andere 
Materialien als Holz verwendet, wenn es 
sich bei den Außenwänden des Gebäudes 
um Fachwerkkonstruktionen handelt und 
in Gebäuden mit massiven Außenwänden, 
bei denen auch Kunststoff oder Metall als 
Rahmenmaterial zulässig ist, gliedernde 
Teilungen wie Kämpfer und Stulp nicht pro-
iliert;

52. entgegen § 7 Abs. 12 Fenster nicht mit 
farblosem Flachglas verglast und spie-
gelnde, farbige, strukturierte oder gewölbte 
Gläser sowie Glasbausteine verwendet;

53. entgegen § 8 Abs.1 Schaufenster in Ober-
geschossen anordnet und Schaufenster 
nicht in einem rechteckigen Format aus-
führt;

54. entgegen § 8 Abs. 2 zwischen Schaufen-
stern keine Pfeiler oder Pfosten in einer 
Breite von mindestens 12 cm anordnet und 
Schaufenster, die breiter als hoch sind, 
nicht	 durch	 proilierte	 Pfosten	 oder	 proi-
lierte glasteilende Sprossen vertikal glie-
dert;

55. entgegen § 8 Abs. 3 Schaufenster nicht 
mit	 glasteilenden	 proilierten	 Kämpfern	
horizontal und mit vertikalen Sprossen im 
Oberlicht gliedert;

56. entgegen § 8 Abs. 4 Schaufenster und 
Ladentüren nicht in achsialem Bezug auf 
Fenster und Fenstergruppen der Ober-
geschosse anordnet oder bei unregelmä-
ßigem Achsrhythmus der Fenstergliede-
rung der Obergeschosse eine Abweichung 
vom achsialen Bezug ohne deutliches 
Absetzen des Erdgeschosses von der 
Hauptfassade durch Gesimse vornimmt;

57. entgegen § 8 Abs. 5 Kämpfer von Schau-
fenstern nicht in einer Breite von minde-
stens 13 cm und maximal 18 cm, gemes-
sen von Glas zu Glas, ausführt;

58. entgegen § 8 Abs. 6 für Schaufenster 
andere Materialien als Holz verwendet 
oder bei zulässigen Metall- bzw. Metall/
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Holzrahmen	 die	 Rahmenansichtslächen	
nicht	mit	U-,	T-	 oder	 L-Proilen	 strukturiert	
oder unabhängig vom Material Kämpfer, 
Pfosten oder senkrechte Sprossen nicht 
proiliert;

59. entgegen § 8 Abs. 7 Schaufensterein-
rahmungen bzw. Bekleidungen aus Holz 
einschließlich aller Zierelementen nicht an 
ihrem Standort erhält oder erneuert;

60. entgegen § 8 Abs. 8 Schaufenster nicht 
mit farblosem Flachglas verglast und spie-
gelnde, farbige, strukturierte oder gewölbte 
Gläser sowie Glasbausteine verwendet;

61. entgegen § 9 Abs. 1 Haustüren und Tore 
nicht in achsialem Bezug auf Fenster und 
Fenstergruppen der Obergeschosse anord-
net;

62. entgegen § 9 Abs. 2 den oberen Abschluss 
von Haustüren und Toren nicht scheitge-
recht oder als Stich-, Korb- und Rundbogen 
ausführt;

63.	 entgegen	 §	 9	Abs.	 3	 mehrlügelige	 Türen	
und	 Tore	 nicht	 durch	 senkrechte	 Proile	
als	 Schlagleisten	 sowie	Tür-	 und	Torlügel	
nicht durch Füllungen oder Kassettierungen 
symmetrisch gliedert;

64. entgegen § 9 Abs. 4 zulässige Vergla-
sungen	 in	 Türlügeln	 nicht	 in	 der	 oberen	
Hälfte entsprechend der Füllungs- oder 
Kassettenstruktur bis maximal zu 50%, bei 
Ladentüren bis maximal 70% der Flügel-
läche	anordnet	und	spiegelndes,	farbiges,	
strukturiertes oder gewölbtes Glas sowie 
Sprossen im Scheibenzwischenraum oder 
aufgesetzte Sprossenrahmen verwendet;

65. entgegen § 9 Abs. 5 für Türen und Tore in 
Außenwänden aus Fachwerk andere Mate-
rialien als Holz verwendet oder bei zuläs-
sigen Metall- bzw. Metall/Holztüren und 
–toren	 die	 Rahmenansichtslächen	 nicht	
mit	 U-,	T-	 oder	 L-Proilen	 strukturiert	 oder	
zulässige Türen aus Kunststoff in mas-
siven Außenwänden nicht entsprechend 
den Anforderungen gemäß Abs. (3) und (4) 
gestaltet;

66. entgegen § 9 Abs. 6 für Garagentore in 
Straßenfassaden Dreh-, Schiebe-, Roll- 
und Schwingtore ohne symmetrische Glie-
derung in Füllungen und Kassetten oder 
eine vertikale, Rauten- oder Fischgrätstruk-
tur durch Aufdoppelung aus Holz verwen-
det;

67. entgegen § 10 Abs. 1 Rollläden an stra-
ßenseitigen Fassaden anbringt und dabei 
die lichten Fensterhöhen sowie die Pro-
portionen der Fenstergliederung verän-
dert und Rollläden an Schaufenstern und 
Ladentüren anbringt;

68. entgegen § 10 Abs. 2 zulässige Fenster-
klappläden nicht aus Holz ausführt, sie 
nicht an allen Fenstern eines Geschosses 
und nicht in einheitlicher Gestaltung anord-
net und die Fensterklappläden nicht durch 
Füllung, Kassettierung oder horizontal 
angeordnete Jalousiestäbe gliedert;

69. entgegen § 11 Abs. 1 Rollgitter an ande-
ren Stellen straßenseitiger Fassaden als 
an Schaufenstern und Ladeneingängen 
und mit von außen sichtbaren Kästen oder 
Blenden installiert;

70. entgegen § 11 Abs. 2 Sonnen- und Wetter-
schutz an anderen Stellen straßenseitiger 
Fassaden als über Ladeneingängen und 
Schaufenstern im Erd- oder Sockelge-
schoss und nicht als bewegliche Markisen 
in Pultform installiert;

71. entgegen § 11 Abs. 3 die Breite von Mar-
kisen um mehr als 6 cm beidseitig des 
jeweiligen Schaufensters oder des Laden-
eingangs ausführen lässt  oder Markisen 
über mehrere Schaufenster verlaufend 
installiert;

72. entgegen § 11 Abs. 4 die maximale Mar-
kisenausladung von 1,5 m und die lichte 
Durchgangshöhe von mindestens 2,5 m 
über Straßen und Gehwegen nicht einhält;

73. entgegen § 11 Abs. 5 für Markisen andere 
Materialien als textile Stoffe mit matter 
Oberläche	 sowie	 grelle	 oder	 leuchtende	
Farben verwendet und sie als Werbeträger 
nutzt;

74. entgegen § 11 Abs. 6 Markisen so anord-
net, dass Gesimse und andere Fassa-
dengliederungselemente überschnitten 
werden;

75. entgegen § 12 Abs. 1 an straßenseitigen 
Fassaden Einhausungen, Kragplatten, Bal-
dachine und andere aus Fassaden auskra-
gende Konstruktionen anbringt, Vordächer 
nicht als pultdachartige Abdeckungen aus 
Glas oder anderen durchsichtigen farb-
losen und ebenen Materialien ausführt und 
ihre Konsolen nicht senkrecht zur Wand 
anordnet;
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76. entgegen § 12 Abs. 2 Erker in Oberge-
schossen straßenseitiger Fassaden breiter 
als 30 % der Fassadenlänge und weiter als 
30 cm auskragend ausführt;

77. entgegen § 12 Abs. 3 Balkone, Loggien und 
Wintergärten an straßenseitigen Fassaden 
anbringt;

78. entgegen § 13 Abs. 1 Treppen vor Hausein-
gängen nicht aus massiven Blockstufen mit 
einer	 ungeschliffenen	 Natursteinoberlä-
che oder Blockstufen aus Werkstein oder 
Stufen mit durchgehenden Belägen aus 
ungeschliffenem Natur- oder Werkstein 
herstellt; 

79. entgegen § 14 Abs. 1 in Straßen und 
Gassen, deren Bebauung sich an der 
Grenze zum öffentlichen Verkehrsraum 
beindet,	 Einfriedungen	 zum	 öffentlichen	
Straßenraum nicht als massive, minde-
stens 2,0 m, maximal 3,0 m hohe Mauern 
ausführt;

80.	 entgegen	§	14	Abs.	2	Oberlächen	von	Ein-
friedungsmauern und Stützmauern nicht 
aus rauhem und ungeschliffenem Muschel-
kalk oder Sandstein als verfugtes hammer-
rechtes Schichten-, unverfugtes Trocken- 
oder als Ziegelmauerwerk mit glatt ausge-
riebenem strukturlosen Putz ausführt;

81. entgegen § 14 Abs. 3 Einfriedungsmauern 
und Stützmauern mit anderen Materialien 
als Muschelkalk-, Sandstein- oder Werk-
steinplatten abdeckt;

82. entgegen § 14 Abs. 4 unverputzte oder 
unverkleidete Betonmauern sowie Ein-
friedungen und Stützmauern aus Sichtbe-
tonstrukturelementen ausführt oder Mauern 
mit Spaltklinkern, Fliesen oder Elementen 
aus Kunststoff verkleidet;

83. entgegen § 14 Abs. 5 Gärten und Höfe an 
Straßen und Gassen, deren Bebauung 
überwiegend aus Nebengebäuden besteht 
sowie an Vorgärten Einfriedungen nicht als 
Laubgehölzhecken oder Zäune aus Holz 
oder Metall ausführt, Holzzäune nicht mit 
senkrecht stehenden, maximal 5 cm breiten 
Latten mit Zwischenräumen in Lattenbreite 
und geradem oberen Zaunfeldabschluss 
bzw. Metallzäune nicht mit senkrechten 
Stäben mit gleichmäßig rechteckigen, qua-
dratischen oder runden Querschnitten auf-
stellt und Türen und Tore nicht in gleicher 
Art gestaltet;

84. entgegen § 14 Abs. 6 Jägerzäune, Ein-

friedungen aus Flechtgittern, Maschen-
draht, rustikalen Metall- und Holzzäunen 
einschließlich ihrer Türen und Tore sowie 
Strukturelementen aus Beton errichtet;

85. entgegen § 14 Abs. 7 bei der Kombination 
aus Mauersockel mit Zaun die Mauerhöhe 
von maximal 1/4 der Gesamthöhe der Ein-
friedung nicht einhält;

86. entgegen § 15 Vorgärten nicht gärtnerisch 
gestaltet	und	sie	als	Arbeits-	oder	Lagerlä-
che nutzt;

87. entgegen § 16 Abs. 1 Werbeanlagen an 
anderen Stellen als an Fassaden im Erd-
geschoss und im Obergeschoss unterhalb 
der Fensterbrüstung anbringt;

88. entgegen § 16 Abs. 2 mehrere Werbeanla-
gen, Firmenschilder oder Schaukästen an 
einer Fassade für verschiedene Unterneh-
men nicht in einheitlicher Art und Größe 
anbringt;

89. entgegen § 16 Abs. 3 Werbeanlagen an der 
Fassade nicht als waagerechte gemalte 
Schriftzüge und Symbole sowie als Ein-
zelbuchstaben aus Metall, Stuck, Keramik, 
Glas oder Holz oder als individuell gestal-
teter Ausleger senkrecht zur Fassade aus-
führt;  

90. entgegen § 16 Abs. 4 die Gesamthöhe von 
Werbeanlagen in der Fassadenebene von 
maximal 0,5 m und die Höhe von Schrift-
zügen und Symbolen von maximal 0,4 m 
nicht einhält;

91. entgegen § 16 Abs. 5 die Auskragung 
von Werbeauslegern von maximal 1,0 m, 
eine Durchgangshöhe von 2,25 m und die 
Ansichtsläche	von	Auslegern	von	maximal	
1,0	m²	nicht	einhält;

92. entgegen § 16 Abs. 6 den Abstand von 
Werbeanlagen zum seitlichen Ende eines 
Gebäudes von mindestens 0,5 m und zu 
hervorstehenden Bauteilen wie Gesimsen, 
Bekleidungen, Erkern von mindestens 0,25 
m nicht einhält;

93. entgegen § 16 Abs. 7 Werbeanlagen so 
anbringt, dass sie Gliederungselemente 
der Fassaden überschneiden oder verde-
cken oder Werbeanlagen benachbarter 
Fassaden zu einer durchlaufenden Einheit 
verbindet;

94. entgegen § 16 Abs. 8 Werbeanlagen 
anders als Hinterleuchtung von vor die 




